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6. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremd-
beilagen in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei 
denn, dass der Auftraggeber klar und unmiss-
verständlich erklärt hat, dass die Anzeige oder 
Fremdbeilage in bestimmten Nummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift erscheinen soll. Bei rubrizierten 
Anzeigen gewährleistet der Verlag den Abdruck 
in der jeweiligen Rubrik, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit 
mindestens drei Seiten an den Text und nicht 
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – 
auch rechtsverbindlich bestätigte Aufträge sowie 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen ihres Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheit-
lichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzu-
mutbar ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag 
erst nach Vorlage des Beilagenmusters und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format 
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht an-
genommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen 
der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Verzugszinsen sowie die Einziehungskosten be-
rechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist  der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von 
der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf 
Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzei-
genausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Ver-
lages über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.

15. Kosten für die Lieferung bestellter Entwürfe, 
Zeichnungen und Lithos sowie vom Auftragge-
ber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann ein 
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in 
der Preisliste oder auf andere Art zugesicherte 
durchschnittliche Auflage oder – wenn eine 
Auflage nicht zugesichert ist – die durchschnitt-
lich verkaufte (gegebenenfalls die durchschnittlich 
tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Aufla-
genminderung ist nur dann ein zur Preisminde-
rung berechtigender Mangel, wenn sie bei einer 
Auflage bis zu 50.000 Exemplare 20 v. H. beträgt. 
Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- 
und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 

verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der 
Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlich-
ten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

c) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für 
den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für 
die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und 
Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den 
Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
diesen aus der Ausführung des Auftrages gegen 
den Verlag erwachsen würden. Dies gilt auch für 
nicht rechtzeitig stornierte Aufträge. Der Verlag 
ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter 
beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht rechtzei-
tig abbestellte Anzeigen, so stehen dem Auftrag-
geber auch daraus keine Ansprüche gegen den 
Verlag zu. Der Auftraggeber hält den Verlag auch 
von allen Ansprüchen aus Verstößen gegen das 
Wettbewerbs- und Urheberrecht frei.

d) Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei 
Abbestellungen einer Anzeige kann der Verlag je 
nach Produktionsstand die entstandenen Kosten 
berechnen.

e) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzei-
gen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen 
und Kollektiven Sonderpreise festzulegen.

f) Fälle höherer Gewalt wie auch Arbeitskampf-
maßnahmen entbinden den Verlag von der 
Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und 
Leistung von Schadenersatz.

g) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind 
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden 
an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weiter-
gegeben werden.

h) Sind etwaige Mängel an gelieferten Drucksa-
chen wie Beihefter, Beikleber etc. nicht sofort, 
sondern erst bei der Verarbeitung erkennbar, so 
hat der Werbungtreibende dadurch entstehende 
Mehrkosten bei der Herstellung zu tragen.


